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CE
Die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne, so viel wie „Übereinstimmung mit EU-
Richtlinien“) ist eine Kennzeichnung nach EU-Recht für bestimmte Produkte in Zusammenhang 
mit der Produktsicherheit. 

Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den 
geltenden europäischen Richtlinien entspricht. 

Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig geschaffen, um im freien Warenverkehr dem Endverbraucher sichere 
Produkte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der darin befindlichen Europäischen 
Gemeinschaft (EG) zu gewährleisten. 

EG Richtlinien gemäß Art. 95 EG-Vertrag (sog. Binnenmarktrichtlinien) legen für zahlreiche Produkte Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen als Mindestanforderungen fest, die nicht unterschritten werden dürfen. Ein Produkt darf 
nur in den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden, wenn es den Bestimmungen sämtlicher anwendbarer 
EU-Richtlinien entspricht, und wenn ein Konformitätsbewertungsverfahren gemäß den anwendbaren EG-Richtlinien 
durchgeführt worden ist.

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien 
und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“. Verantwortlich für diese Kennzeichnung ist in 
der Regel der Hersteller des Produkts (für Hersteller außerhalb der EU ist ein in der EU niedergelassener 
Bevollmächtigter erforderlich). Soweit der Hersteller außerhalb der EU seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, geht 
diese Verpflichtung an dessen Beauftragten in der EU oder den Importeur oder letztlich an den Inverkehrbringer über.

Immer wieder gelangen Produkte auf den europäischen Markt, deren Konstruktion keine EG-Konformitätserklärung zu 
Grunde liegt. Sie tragen die CE-Kennzeichnung daher zu Unrecht. Die CE-Kennzeichnung eines Produkts oder die 
Ausstellung von Konformitätserklärungen ohne eine durchgeführte Konformitätsbewertung verstößt gegen geltendes 
Recht und zieht gegebenenfalls auch strafrechtliche Schritte nach sich.(Prüfung aus gg. Anlass durch die 
Bundesnetzagentur!)

Eine CE-Kennzeichnung lässt keine Rückschlüsse zu, o b das 
Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltun g der 
Richtlinien überprüft wurde.



CE

TLS bestätigt durch die CE-
Kennzeichnung, dass die Produkte den 
geltenden europäischen Richtlinien 
entsprechen. 

Die TLS Produkte werden durch 
unabhängige, benannte Stellen geprüft, 
und zertifiziert.



RoHS (2002/95/EG / ElektroG )

Dies hat direkte Auswirkung auf beteiligte Firmen wie Importeure, Einzelunternehmen (auch kleine Hardwarefirmen) oder 
Geschäfte und Handelsketten und demzufolge in letzter Konsequenz auch für den Verbraucher.

Das Ziel ist dabei, im Zuge der massiven Ausweitung von Wegwerfelektronik äußerst problematische Bestandteile aus den 
Produkten zu verbannen. Dazu gehört unter anderem, die bleifreie Verlötung elektronischer Bauteile durchzusetzen, giftige 
Flammhemmer bei der Herstellung von Kabeln zu verbieten sowie die Einführung entsprechender Ersatzprodukte zu 
verstärken. Des Weiteren müssen auch die verwendeten Bauteile und Komponenten selbst frei von entsprechenden 
Stoffen sein.

Gängige Substanzen der Elektronik gelten als höchst umweltgefährdend, da sie zum einen toxisch wirken, zum anderen 
nicht oder nur schlecht abgebaut werden können. Diese Substanzen sollen durch die RoHS aus den Produkten verbannt 
werden. 

Davon betroffen sind:
1.Blei
2.Quecksilber
3.Cadmium
4.sechswertiges Chrom
5.Polybromiert  Biphenyle (PBB)
6.Polybromierte Diphenylether (PBDE)

Nach der ursprünglichen Richtlinie durften diese Substanzen prinzipiell nicht in Produkten enthalten sein. Da diese 
Forderung produktionstechnisch nicht umsetzbar gewesen wäre und kleine Mengen analytisch nicht nachgewiesen 
werden können, wurden in einer Änderung der Richtlinie vom 18. August 2005 konkrete Grenzwerte für die im Produkt 
enthaltenen homogenen Materialien festgeleg:
•maximal 0,01 Gewichtsprozent Cadmium
•maximal je 0,1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB und PBDE.

Die EG-Richtlinie 2002/95/EG zur „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten
und Bauteilen. Sie, sowie die jeweilige Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend 
mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: 
„Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe“) bezeichnet.



RoHS (2002/95/EG / ElektroG )

TLS hat die Produktion und auch die 
Beschaffung der einzelnen Komponenten, 
den geltenden Gesetzen angepasst.

Alle Komponenten und auch die 
Arbeitsmittel sind RoHS-konform.



REACH (1907/2006/EG)

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalien verordnung, die am 1. Juni 2007 in 
Kraft getreten ist. 

Hersteller oder Importeure, welche Stoffe als solche und/oder Stoffe in Zubereitungen mit mehr als einer Tonne pro Jahr 
in der Europäischen Union herstellen oder in die Europäische Union importieren, fallen in den Geltungsbereich von 
REACH. 

REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, also für die Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit. Durch REACH wird das bisherige Chemikalienrecht grundlegend 
harmonisiert und vereinfacht.

Jeder Hersteller oder Importeur, der seine Stoffe, die in den Geltungsbereich von REACH fallen, in Verkehr bringen will, 
muss für diese Stoffe eine eigene Registrierungsnummer besitzen.

Nach der Registrierung wird ein Arbeitsplan für die Bewertung der Stoffe durch die Mitgliedstaaten erstellt. Besonders 
besorgniserregende und verbreitete Stoffe werden priorisiert. Die Bewertung kann unter anderem ein Beschränkungs-
oder Zulassungsverfahren von Stoffen nach sich ziehen. Bei dem Beschränkungsverfahren können einzelne 
Verwendungen des Stoffes verboten werden. 

Eine Besonderheit von REACH ist die Erweiterung der Kommunikation in der Lieferkette. Nachgeschaltete Anwender
erhalten zusätzliche Aufgaben und Pflichten. Sie müssen ihren vorgeschalteten Herstellern oder Importeuren von 
registrierungspflichtigen Stoffen (siehe Geltungsbereich) Informationen über die genaue Verwendung liefern, damit diese 
die Verwendung in ihren Angaben berücksichtigen und geeignete Risikominderungsmaßnahmen empfehlen können. 

Der nachgeschaltete Anwender hat die Pflicht, die Risikominderungsmaßnahmen anzuwenden.



REACH (1907/2006/EG)

TLS handelt nicht mit Stoffen, die in den 
Gefährdungsbereich fallen, und damit nicht 
unter die REACH-Richtlinie.

Wir haben dennoch für die Absicherung 
unserer Kunden, alle Lieferanten angefragt, 
und von diesen eine schriftliche Bestätigung 
erhalten, dass 

• die betroffenen Chemikalien nicht verwendet 
werden, 
• oder diese bereits registriert sind, 

und damit die Auflagen erfüllt.



WEEE / EAR (2002/96/EG / ElektroG)

Die WEEE-Richtlinie (engl..: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Abfall elektro- und elektronischer 
Geräte) ist die EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr 
benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der 
zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.
Ab Dezember 2006 sollen mindestens 4 kg Elektronikschrott pro Einwohner und Jahr rezykliert werden. 

In Deutschland trat am 16. März 2005 das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Kraft.
Jeder Hersteller / Inverkehrbringer muss sich gemäß §6 ElektroG bei der Stifung EAR registrieren.

Hierfür müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

•Bankgarantie über die Entsorgungskosten jedes Gerätes (berechnet auf die Lebenszeit der Geräte)
•Treuhandvertrag
•Monatliche Mengenmeldungen
•Jährliches Garantieupdate

•Zudem muss: 
1. Jeder Hersteller muss durch die Kennzeichnung des Geräts eindeutig zu identifizieren sein.

(Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine 
durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.)

1. Es ist außerdem ein Hinweis auf dem Produkt anzubringen, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 
in Deutschland nach dem 23. März 2006 in Verkehr gebracht wurde.

1. durch das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens.
2. durch die Kennzeichnung des Balkens unter der durchkreuzten Abfalltonne.

Hersteller / Inverkehrbringer müssen sich bei der Stiftung EAR registrieren, eine Nichtbeachtung kann eine Geldstrafe 
bis zu 50.000€ nach sich ziehen ( §23 Abs. 2 ElektroG).



WEEE / EAR (2002/96/EG / ElektroG)

TLS ist bei der Stiftung EAR in Deutschland 
unter der Nummer: 69129746 gelistet.



BatterieG (2006/66/EG)

Das Batteriegesetz setzt die europäische Altbatterierichtlinie (Richtlinie 2006/66/EG vom 6. September 2006 über 
Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren”) in nationales Recht um. Es beinhaltet 
verbindliche Ziele für Rücknahmemenge handelsüblicher Altbatterien – 35 % bis 2012 sowie 45 % bis 2016. Die in 
Prozenten angegebene Rücknahmequote ist eine rollierende Quote, die die in Verkehr gebrachten und 
zurückgenommenen Massen an Batterien berücksichtigt. Darüber hinaus sind Beschränkungen für die Verwendung von 
Cadmium und Quecksilber vorgesehen. 

Ein Melderegister für die Hersteller von Batterien und Akkus soll dafür sorgen, dass diese ihre Verantwortung bei der 
Rücknahme und Entsorgung ihrer Produkte wahrnehmen. Das Melderegister wird beim Umweltbundesamt geführt.

Die korrekte Wahrnehmung dieser abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung durch die Hersteller und Importeure wird 
zukünftig über ein staatliches Herstellerregister abgesichert. Hersteller und Importeure dürfen ab dem 1. Dezember 2009 
Batterien und Akkumulatoren nur noch dann in Verkehr bringen, wenn sie dies gegenüber dem beim Umweltbundesamt 
geführten Register angezeigt und dabei Angaben zur Wahrnehmung ihrer Produktverantwortung hinterlegt haben.

Jeder Hersteller/Inverkehrbringer muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

•Registrierung beim Umweltbundesamt
•Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Batterien über einen Fachbetrieb (kostenpflichtig!)
•Jährliche Mengenmeldung
•Kennzeichnung der Ware gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Batterien die nicht registriert sind, werden gesetzeswidrig in den Verkehr gebracht, und dies kann mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000€ geahndet werden ( §22 Abs.2 BattG) 



BatterieG (2006/66/EG)

TLS ist bei dem Umweltbundesamt 
unter der Nummer: 21002107
gelistet.



VerpackungsVO

Hersteller und Vertreiber von Gütern in Verpackungen die bei privaten Endverbrauchern landen, sind verpflichtet, sich 
am flächendeckenden Rücknahmesystem zu beteiligen. Alle dementsprechende Verpackungen müssen bei einem 
System lizenziert werden. 
Mit der 5 Novelle der VerpackungsVO wurde eine grundsätzliche Teilnahmepflicht von Verkaufsverpackungen bei 
dualen Systemen statuiert. 
Diese Beteiligungspflicht trifft die „Erstinverkehrbringer“, d.h. die Hersteller, oder die Importeur, die die Waren 
erstmalig in den europäischen (deutschen) Wirtschaftsraum einführen.

Verpackungen die nicht registriert sind, werden gesetzeswidrig in den Verkehr gebracht, und dies kann mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000€ geahndet werden ( §15 Nr. 7 VerpackV) 



VerpackungsVO

TLS hat sich dem dualen System 
angeschlossen, und hat seine 
Herstellerpflichten dem geprüften 
Lizenzierungssystem „Noventiz “ 
übertragen.



Mp3 / Sisvel

MP3 ist ein Verfahren zur verlustbehafteten Kompression digital gespeicherter Audiodaten. MP3 bedient sich dabei der 
Psychoakustik mit dem Ziel, nur für den Menschen bewusst hörbare Audiosignale zu speichern. Dadurch wird eine 
Reduzierung der Datenmenge möglich, welche die wahrgenommene Audioqualität nicht oder nur kaum wahrnehmbar 
verringert. 

Die Inhaber der MPEG Audiopatente, lizenziert durch SISVEL und Audio-MPEG, ist Frankreich Télécom, TDF S.A.S, 
die US-amerikanische Vereinigung von Philips, Koninklijke Elektronik von Philips N.V., das Institut für Rundfunktechnik 
GmbH, und die Bayerische Rundfunkwerbung GmbH. 

Die durch die MPEG Audiopatente geschützte Technologie schließt die Verschlüsselung und die Entschlüsselung  der 
Audioentwickelten Prozessen ein. Diese Technologie bildet das Rückgrat des MPEG Audiostandards, der für die 
Existenz von MP3 Spielern notwendig.

Alle Produkte, die MPEG verwendete Audiokompressionstechnologie gebrauchen, benötigen eine Lizenz von SISVEL 
und Audio-MPEG.

Voraussetzung hierfür ist:

•Lizenzvertrag mit Audio MPEG Inc. – Alexandria USA
•Insolvenzgarantie i.H.v. 125.000 $
•Quartalsmeldungen der in den Verkehr gebrachten MP3 Geräte
•0,30 $ / Kanal pro Gerät

Geräte die nicht zertifiziert sind, werden gesetzeswidrig in den Verkehr gebracht, dies kann dazu führen, dass die 
Geräte beim Zoll beschlagnahmt werden, und der Verwertung zugefügt werden, sowie eine strafrechtliche Anzeige 
nach sich ziehen.



Mp3 / Sisvel

TLS ist lizenziert für den Verkauf von 
„MP3 Geräten“.

Alle Geräte welche von TLS hergestellt 
werden und über die MP3 Technology 
verfügen, sind bei der Audio MPEG Inc . 
gelistet.



Die Apple Inc. hat sich im Jahre 19?? Dazu entschieden, alle Geräte, die an iPod oder iPhone angeschlossen werden 
können, wie Zubehör, Kabel, etc, mit einer Lizenz zu belegen.
Hierdurch konnten in dem Konzern große Gewinne mit zusätzlichen Produkten generiert werden, da jeder, der ein iPod 
oder iPhone besitzt, zwangsläufig auch mehrere Zusatzteile hat.

Das „MFi Porgramm“ ermöglicht den Herstellern / Inverkehrbringern, die Nutzung des Logos, ebenso, wie die 
Herausgabe der technischen Spezifikationen. Des weiteren kann nur ein lizenzierter Hersteller, den notwendigen 
offiziellen Stecker für die Verbindung der Geräte bei einem eigens dafür geschaffenen Lieferanten beziehen. Die 
Stecker werden ebenso gefälscht, wie das Logo, jedoch wird hier durch die Apple Inc. drastisch vorgegangen, und 
geklagt.

Alle Geräte die eine Schnittstelle für die Apple Geräte haben, oder extra für diese konzipiert worden sind müssen 
lizenziert werden:

Voraussetzung hierfür ist:

•Lizenzvertrag mit Apple Inc - USA
•Quartalsmeldungen der in den Verkehr gebrachten Geräte
•4,00$ / Gerät

Geräte die nicht zertifiziert sind, werden gesetzeswidrig in den Verkehr gebracht, dies kann dazu führen, dass die 
Geräte beim Zoll beschlagnahmt werden, und der Verwertung zugefügt werden, sowie eine strafrechtliche Anzeige 
nach sich ziehen.

Apple



Apple

TLS ist lizenziert für den Verkauf von „Made for 
iPod“ Geräten.

Alle Geräte welche von TLS hergestellt werden 
und eine Schnittstelle haben, um iPod Geräte 
aufzunehmen, und mit diesen zu kommunizieren, 
sind bei der Apple Inc . gelistet.



HDMI

HDMI wurde von der Industrie für den Bereich der privat genutzten Unterhaltungselektronik („home entertainment“) 
eingeführt. Da hier immer mehr digitale Komponenten eingesetzt werden und auch der Nutzinhalt mittlerweile 
vorwiegend in digitalisierter Form vorliegt (z. B. DVD, DVB usw.), wurden die Schwächen der bisher unvermeidlichen 
Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandlungen immer offensichtlicher. Lange Zeit hatte sich die Filmindustrie jedoch 
jeder Bestrebung widersetzt, Videodaten digital auszugeben. Man fürchtete nämlich, dass jeder Kopierschutz über kurz 
oder lang überwunden werden könnte. 
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�HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI-D (Digital Visual 
Interface), der bis zur Einführung von HDMI einzigen 
weitverbreiteten digitalen Schnittstelle für Videodaten.

HDMI überträgt in einem Stecker die digitalen Bild- und 
Audiodaten, während DVI lediglich die digitalen Bilddaten 
ausgeben kann.

Alle Geräte die mit einem HDMI Stecker ausgerüstet sind, 
und dafür vorgesehen sind an Endverbraucher abgegeben 
zu werden, müssen vom Hersteller oder vom 
Inverkehrbringer lizenziert werden:

Voraussetzung hierfür ist:

•Jährlicher Beitrag i.H.v. mind. 5000€
•Quartalsmeldungen der in den Verkehr gebrachten 
Produkte
•1 $ / Gerät
(ggf. Test + Zertifizierung i.H.v. ca. 15.000$ / Gerät)

High Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine ab Mitte 2003 entwickelte Schnittstelle für 
die volldigitale Übertragung von Audio- und Video-Daten in der Unterhaltungselektronik. Die 
aktuelle HDMI-Version ist 1.4a.



HDMI

TLS ist HDMI lizenziert.

Alle Geräte welche von TLS hergestellt 
werden und einen HDMI Stecker haben, 
sind bei der HDMI Licensing LLC gelistet.

Geräte die nicht zertifiziert sind, werden 
gesetzeswidrig in den Verkehr gebracht, 
dies kann dazu führen, dass die Geräte 
beim Zoll beschlagnahmt werden, und der 
Verwertung zugefügt werden, sowie eine 
strafrechtliche Anzeige nach sich ziehen.



HDCP

Mit HDCP soll das Abgreifen des Video- und Audiomaterials innerhalb der Verbindung zwischen Sender und
Empfänger verhindert werden. Fordert das abspielende Gerät (Sender, z. B. SAT-Receiver oder DVD-Player) eine 
HDCP-Verbindung, muss die wiedergebende Komponente (Empfänger, z. B. TV-Gerät, Beamer) ebenfalls HDCP 
unterstützen, um das Video darstellen zu können. Falls die wiedergebende Komponente HDCP nicht unterstützt oder 
keine digitale Verbindung besteht, kann die Wiedergabe eingeschränkt (z. B. in geringer Auflösung) oder ganz 
unterbunden werden. 

Jedes HDCP-konforme Gerät hat laut Spezifikation 40 Schlüssel gespeichert, die eine Länge von 56 Bit aufweisen. 
Zum Aufbau einer verschlüsselten Verbindung tauschen beide Komponenten am Anfang der Verbindung ihre IDs aus 
und verständigen sich auf einen Einmalschlüssel für die weitere Kommunikation mit Hilfe des Blom-Verfahrens. Fortan 
verläuft die restliche Verbindung mittels eines eigens entworfenen Verschlüsselungsverfahrens. Welcher der 40 
Schlüssel der beiden Geräte jeweils verwendet wird, wird ausgehandelt, auch wann z. B. die Schlüssel gewechselt 
werden. Die Schlüssel selbst werden niemals im Klartext übertragen.

Der eigentliche Kopierschutz kommt erst dadurch zustande, dass der Hersteller eines Gerätes dieses von der Digital
Content Protection LLC zertifizieren lassen muss. Ist ein Bildsignal erst einmal HDCP-verschlüsselt, darf es von 
keinem HDCP-lizenzierten Gerät mehr aufgezeichnet werden.

Voraussetzung hierfür ist:

•Jährlicher Beitrag i.H.v. 15.000€
•Quartalsmeldungen der in den Verkehr gebrachten Produkte
•Test + Zertifizierung i.H.v. ca. 15.000$ / Gerät

High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) ist ein von Intel im Jahre 2003 
entwickeltes Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen DVI und HDMI zur 
geschützten Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist. 



HDCP

TLS bietet Produkte für den Konferenzraum, und Schulungsräume an.
Hierbei wird auf eigens erstellte Daten, z.B. Präsentationen, CAD Dateien, etc. und nicht auf kommerziell hergestellte 
Daten (wie.z.b. Blue Rays, etc.)  zurück gegriffen.

Die Unterlagen, die z.B. ein Lehrer oder Mitarbeiter eines Unternehmens für eine Präsentation selber herstellt, sind 
nicht verschlüsselt und können von jedem Anzeigegerät wieder gegeben werden.



KNX

Technisch ist KNX eine Weiterentwicklung des EIB durch Erweiterung um Konfigurationsmechanismen und 
Übertragungsmedien, die ursprünglich für BatiBus und EHS entwickelt wurden. KNX ist mit EIB kompatibel.

•der beschreibt, wie bei einer Installation Sensoren und Aktoren in einem Haus miteinander verbunden werden 
können,
•der festlegt, wie Sensoren und Aktoren miteinander kommunizieren müssen (=Protokoll)

Zwischen dem Verbraucher (zum Beispiel Elektrogerät, Lampe, Fensteröffner) und der Netzspannung wird ein 
Steuerungsgerät, „Aktor“ genannt, eingebaut. Der Aktor ist an das KNX-Netz angeschlossen und erhält von diesem 
Daten. Diese Daten stammen entweder direkt von einem Sensor (zum Beispiel Schalter, Helligkeit, Temperatur, CO2-
Konzentration) oder indirekt von einem Computer (z. B. regelt dieser zeitgesteuerte Schaltungen, sonstige Auswertung
von Sensordaten je nach seiner Programmierung).
Erhält der Aktor den Befehl, dem Verbraucher Spannung zuzuführen, so schaltet er die Netzspannung an das Gerät 
durch. Der Befehl kann von unterschiedlichen Sensoren kommen.

Mit der neuen Technologie KNX kann nun erstmals jede Art von elektrischem Verbraucher schnell und unkompliziert 
bedient werden. Durch Neuprogrammierung kann jede Art von Anschluss neu definiert werden. Ein Schalter, der vorher 
noch zum Anschalten einer Deckenleuchte bestimmt war, kann innerhalb von Minuten zum Einschalten der 
Gartenbewässerung umprogrammiert werden. Ebenso kann jedes System verschiedene Sensordaten abfragen. 

KNX ist ein offener Standard, d. h. jeder Hersteller/ Entwickler hat vollen Zugriff auf alle notwendigen technischen 
Informationen, die er für die Weiterentwicklung benötigt. Allerdings erfordert dies die beitragspflichtige Mitgliedschaft in 
der offenen Vereinigung KNX Association i.H.v. 1000€ / Jahr.

KNX ist der Nachfolger des Europäische Installationsbus (EIB) , es ist ein Feldbus zur 
Gebäudeautomation. Die Hauptziele sind höherer Komfort und größere Flexibilität.



KNX

TLS kauft lizenzierte Komponenten von einem 
Mitglied der KNX Association

„Audit Bericht A19205“

EIB/KNX
Facility Systems Engineering according to 
EN 50090 and ISO/IEC 14543

Ohne eine Lizenzierung bei der KNX Association erhält der Hersteller keine Daten für die 
Kommunikation der Geräte.


